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Betreff:

Jahresabschluss 2019

Beschlussvorschlag:

Der Rat überweist den Jahresabschluss 2019 an den Rechnungsprüfungsausschuss zur
Prüfung gemäß § 59 GO NW unter Einbeziehung der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß §
102 GO NW.

Dirk Tolkemitt
Bürgermeister
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Sachdarstellung:

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 sind vollständig wegen der Rechtsänderung des
kommunalen Haushaltsrechts ab dem 01.01.2019 (mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (2. NKFWG) vom 18.12.2018)
abzuwickeln. Dazu gehören z.B. auch neben der Änderungen in der Gemeindeordnung NW
(GO NW) auch die Änderungen der Kommunalen Haushalts-verordnung (KommHVO).

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NW hat die Stadt Bad Salzuflen zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich
sein. Soweit nichts anderes bestimmt ist, beinhaltet der Jahresabschluss sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendun-
gen, Einzahlungen und Auszahlungen. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht lt. § 95 Abs. 2 GO NW aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber
hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Gemäß § 95 Abs. 5 GO NW wird der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
von der Kämmerin aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürger-
meister leitet den von ihm bestätigten Entwurf nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur
Feststellung zu.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht der Ge-
meinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes nach § 59 Abs. 3 GO NW. Er bedient sich
hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Jahresabschlussprüfung erfolgt somit gemäß § 102 GO durch die örtliche
Rechnungsprüfung. § 102 Abs. 3 GO beschreibt erstmals das Ziel der gemeindlichen Jah-
resabschlussprüfung, nämlich das Erkennen wesentlicher Unrichtigkeiten und Verstöße im
Rahmen des anzuwendenden Normsystems auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage einer Gemeinde. Ebenso erfolgt eine Prüfung, ob Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind und er insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt.
Gem. § 102 Abs. 8 GO NW gelten für den Bericht über Art und Umfang sowie das Ergebnis
der Prüfung nun § 321 und für den Bestätigungsvermerk § 322 HGB entsprechend.

Die Verantwortlichen der Rechnungsprüfung gemäß § 59 Abs. 3 GO NW haben an der Bera-
tung über die Vorlagen zum Jahresabschluss im Rechnungsprüfungsausschuss teilzuneh-
men und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung, insbesondere wesentliche
Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, zu
berichten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der
Jahresabschlussprüfung -nicht zum Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung- schrift-
lich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses eigenen Berichtes hat der
Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner
Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jah-
resabschluss und Lagebericht billigt.

Der Rat stellt lt. § 96 Abs. 1 GO NW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jah-
resabschluss durch Beschluss fest und beschließt über die Verwendung eines Jahresüber-
schusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages; ebenso entscheiden die Ratsmit-
glieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die Entlastung oder spre-
chen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. Wird
die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür
gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.
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Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird in abgespeckter Version wie in den Vorjahren
(d.h. ohne Teilrechnungen) zur Ratssitzung veröffentlicht. Die Teilrechnungen werden
ergänzend im Internet bereitgestellt und veröffentlicht.




